









- Kundenguthaben, deren Bruttozins Fr. 200 nicht übersteigt
- Inländische Darlehen, Hypothekarforderungen und andere Guthaben
- Bargewinne bis Fr. 50 aus inländischen Lotterien, Zahlenlotto und Sport-Toto, alle Bargewinne aus ausländischen 

Lotterien sowie alle Naturalpreise (Bewertung siehe Wegleitung)
- Guthaben bei Banken im Ausland
- Ausländische Aktien, Obligationen, Anteile an GmbH, Genossenschaften, kollektive Kapitalanlagen, Wertschriften aller Art

Werte ohne Verrechnungssteuerabzug 
Vermögenswerte, deren Erträge nicht um 35% eidgenössische Verrechnungssteuer gekürzt wurden:

Wir empfehlen die gleiche
Reihenfolge der Vermögens  -
werte wie in Ihrem letzten
Wertschriftenverzeichnis.

Hertrag von Ergänzungsblättern

Total B, Steuerwert / Bruttoertrag

Total A, Steuerwert / Bruttoertrag Hertrag von Seite A

Total A und B, Steuerwert / Bruttoertrag

Abzüglich Geschäftswertschriften bzw. -erträge laut Buchhaltung - -
Abzüglich Erträge aus Privatbeteiligung (Code BP) 1) -
Abzüglich Erträge aus Geschäftsbeteiligung (Code BG) 2) -
Total 

zu übertragen in die Steuererklärung Seite 4 Ziffer 30.1 Seite 2 Ziffer 4.1
1) zu übertragen in die Steuererklärung, Seite 2 Ziffer 4.2 (ohne Vorzeichen)
2) zu übertragen in die Steuererklärung, Seite 2 Ziffer 4.3 (ohne Vorzeichen)

Code Nennwert/ Konto-Nr. Bezeichnung der Vermögenswerte Datum Datum Steuerwert  Bruttoertrag 2011

* Stückzahl Valoren-Nr. mit Zinssatz in % Ausgabe Verfall     am 31. Dezember 2011 vor Abzug von
Eröffnung Verkauf in % Quellensteuern und

Währung Kauf oder Total Kommissionen
, $ etc. Bei Bedarf 2 Zeilen benutzen Konversion pro Stk. Fr. Fr.     
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30’000 Darlehen an XY 30’000 900

10 596 405 Baer Multistock: Swiss Stock Fund

Anteile Sicav A 365 3’650 820

10 596 404 Baer Multistock: Swiss Stock Fund

Anteile Sicav B 450 4’500

Prämiensperrkonto Winterthur 4’550 85 75

10’000 574 953 Anleihe USD GE Capitol

Corp. 5,5 % 3.4.05 3.4.15 100 % 16’900 929

20’000 880 678 Anleihe Weltbank 6,125 %   (SFR) 12.7.05 12.7.15 100 % 20’000 1’225

1’000 230 973 Aktien ATT 34.2 34’200 221

Formular DA-1 mit Sammelauszug 122’480 3’060

231’815 7’230

729’810 28’248

961’625 35’478

4’850 61

756’775 25’417

(Beilage) 

In Abschnitt B (Seite 3) sind die Vermögenswerte anzugeben, deren Erträge der 
Verrechnungssteuer nicht unterliegen. Dazu gehören insbesondere:

� Kundenguthaben, deren Bruttozins Fr. 200.– nicht übersteigt;
� inländische Darlehen, Hypothekarforderungen und andere Guthaben;
� ausländische Aktien, Obligationen, Anteile an GmbH, Genossenschaften, kollek-

tive Kapitalanlagen sowie Wertschriften aller Art;
� Ausländische Festgeldanlagen und Obligationen bzw. Guthaben bei Banken im

Ausland;
� Anteile an Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz; 
� nicht verfügbare Prämiendepots bei Versicherungsgesellschaften;
� Bargewinne bis Fr. 50.– aus inländischen Lotterien, Zahlenlotto und Sport-Toto;
� alle Bargewinne aus ausländischen Lotterien sowie alle Naturalpreise

(Bewertung siehe Seite 27).

Unterliegen beim gleichen
Titel einzelne Erträ ge der
Verrechnungs steuer, andere
aber nicht, so sind diese
Wertschriften in den Spalten
1…4 beider Abschnitte aufzu-
führen. Der Steuerwert ist nur
ein mal anzugeben (Spalte 8),
und die Erträge sind in der
zutreffenden Spalte 9 der
Abschnitte A oder B einzu-
setzen.

Bei den einzelnen Titeln und
Forderungen sind die im Kopf
der Abschnitte A und B ver-
langten Angaben zu beachten.
Insbesondere bei Obligatio nen
sind die genaue Bezeichnung
sowie das Ausgabe- und
Verfalldatum einzusetzen. Bei
nichtkotierten Titeln ist der
Sitz der Gesellschaft unbe-
dingt anzugeben.

Reicht der für die Bezeich -
nung der Vermögenswerte in
Spalte 4vorgesehene Platz
nicht aus, so ist eine weitere
Zeile in der gleichen Spalte
zu verwenden.
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8’248

9’886 80

60 55

245 65

150 45

70 25

55 65

320 45

750 --

500 --

325 --

200 --

300 --

’200 --

’000 --

620 --

450 --

’000 --

10’000



Gratisaktien

Die im Jahre 2011 in Zusammenhang mit einer – aus Reserven des Unternehmens
finanzierten – Kapitalerhöhung herausgegebenen Gratisaktien und Gratis par tizipa -
tionsscheine sowie aus Gratiserhöhungen des Nennwertes resultierenden Einkünfte
unterliegen nur der direkten Bundessteuer, nicht aber den Staats- und Gemeinde -
steuern. 

Die verrechnungssteuerbelasteten Gratisaktien sind im Abschnitt A (Seiten 2 und 4),
die verrechnungssteuerfreien Gratisaktien (Meldeverfahren) im Abschnitt B (Seite 3)
zu deklarieren und als Gratisaktien zu kennzeichnen. Die entsprechende Berich -
tigung für die Staats- und Gemeindesteuern erfolgt von Amtes wegen durch die
Steuerbehörde.

Bei den Staats- und Gemeindesteuern unterliegen derartige Erträge erst im Zeitpunkt
der Liquidation oder der Kapitalherabsetzung der Besteuerung.

Wertschriften des Geschäftsvermögens 

Die Bestimmungen über die Deklaration des Wertschriften vermögens und des dar-
aus erzielten Bruttoertrages gelten ebenfalls für Wertschriften des Geschäfts -
vermögens. Dabei ist jedoch folgendes zu beachten:

■ Stimmt der Geschäftsabschluss mit dem Kalenderjahr überein, so sind am
Schluss des Abschnitts B (Seite 3) der Bilanzwert vom Total der Steuerwerte
und die verbuchten von den deklarierten Erträgen abzurechnen. Als verbucht
darf nur der tatsächlich im Reingewinn enthaltene (Brutto- oder Netto-)
Ertrag abgezogen werden.

■ Weicht der Geschäftsabschluss vom Kalenderjahr ab, sind für die Rück for -
derung der Verrechnungssteuer dennoch die mit dem Kalenderjahr 2011
übereinstimmenden Werte einzusetzen. Allfällige Differenzen zu den im
Geschäftsabschluss verbuchten Werten können mit einer entsprechenden
Korrektur am Schluss des Abschnitts B (Seite 3) richtig gestellt werden.

Bezüglich Rückforderung der Verrechnungssteuer bei kaufmännischen Kollektiv-
und Kommanditgesellschaften sind die Ausführungen auf Seite 26 dieser Weg -
leitung zu beachten.

Erbschaft und Schenkung

Im Wertschriften- und Guthabenverzeichnis sind die seit dem Erwerb (Erbtei-
lung /Schenkung) der Vermögenswerte tatsächlich zugeflossenen Erträge aufzu-
führen. Diese Erträge sind massgebend für die Rückerstattung der Verrechnungs-
steuer und allfälliger ausländischer Quellensteuern aufgrund von Doppelbesteue-
rungsabkommen. Quotale Vermögenserträge aus unverteilten Erbschaften (Fällig-
keiten dem Todestag nachfolgende Daten bis Teilungstag) sind unter Ziff. 6.2 der
Steuererklärung, die entsprechenden quotalen Vermögenswerte unter Ziff. 30.5 der
Steuererklärung zu deklarieren. (Verrechnungssteuer siehe Hinweis S. 26 dieser Weg-
leitung).

Unentgeltlich zugeteilte
Aktien (z.B. Mitarbeiter -
aktien) gelten nicht als
Gratisaktien im umschrie -
benen Sinn.

Gehören die Vermögenswerte
zum Geschäftsvermögen eines
Steuerpflichtigen mit selb -
ständiger Erwerbstätigkeit,
so sind diese in Spalte 1 mit
«G» zu bezeichnen. 

Die im Jahr 2011 aus
Erbschaft oder Schenkung
erworbenen Titel sind in
Spalte 1 mit «E» bzw. «S» zu
bezeichnen.
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Für ausländische Wert -
schriften gelten grundsätz-
lich die gleichen
Besteuerungs regeln wie für
inländische Vermögenswerte
und -erträge.

Eine Übersicht über die
Entlastung der Dividenden
und Zinsen von ausländi-
schen DBA-Staaten kann
den Aufstellungen
(www.estv.admin.ch) ent -
nommen werden.

Alle notwendigen Formulare
und Merkblätter können 
bei den Banken oder bei 
der Kan tonalen Steuer -
verwaltung, Verrechnungs -
steuer, Gutenberg-Zentrum, 
9102 Herisau, 
(Telefon 071 353 62 64)
bezogen werden. 

Weitere Informationen sind
auf dem separaten Merkblatt
«pauschale Steueranrech -
nung / zusätzlicher
Steuerrück behalt USA»
ersichtlich.
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Ausländische Wertschriften

Als steuerlich massgebender Ertrag ausländischer Wertpapiere gilt der Brutto ertrag
in Schweizer Franken, vor Abzug von Quellensteuern und Kommissionen. Die Werte
für kotierte Titel können der Kursliste (www.ar.ch/steuerverwaltung), jene für nicht
kotierte Titel den Bankabrechnungen entnommen werden. Die entsprechenden
Belege wie Bankabrechnungen, Auszahlungsbordereau usw. sind unaufge fordert
mit dem Wertschriften- und Guthabenverzeichnis einzureichen.

Wenn zwischen der Schweiz und dem Quellenstaat (Staat der ausländischen
Kapitalanlagen) ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) besteht, können die an
der Quelle in Abzug gebrachten ausländischen Kapitalertragssteuern geltend
gemacht werden, und zwar überwiegend in einem zweistufigen Verfahren durch
Entlastung im ausländischen Quellenstaat bzw. über die pauschale Steuer an rech -
nung am Wohnsitz.

Beim Rückerstattungsverfahren ist Folgendes zu beachten:

Die Rückforderungsanträge gegenüber dem Ausland sind nach Ablauf des
Kalenderjahres (innert den vorgegebenen Fristen der Vertragsstaaten von einem bis
zehn Jahren), in dem die steuerbare Leistung fällig geworden ist, mit dem vorgese-
henen Formular, welches durch die Kantonale Steuerverwaltung bestätigt wird, ein-
zureichen. Für die Rückerstattung ausländischer Quellensteuern in den wichtigsten
Vertragsstaaten sind die nachfolgenden Formulare notwendig:

Deutschland RD-1; RD-3

Frankreich 5000-DE; 5001-DE; 5002-DE; 5003-DE

Finnland VEROH

Italien R/CH-I/1; R/CH-I/2; R/CH-I/3

Österreich ZS-RD1; ZS-RD1A; ZS-RD1B; ZS-RD1C

Schweden R SE-771

Spanien R-E 1; R-E 2

USA DA-1*

* Der Anteil der «im Ausland nicht rückforderbaren Quellensteuer» kann mit dem
Spezialformular DA-1 (kombinierter Antrag) «pauschale Steueranrechnung und
zusätzlicher Steuerrückbehalt USA» geltend gemacht werden.
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Art der Liegenschaft:

Liegenschaften

Unterhalts- und Verwaltungskosten
Appenzell A.Rh.

Die Belege sind auf
Verlangen einzureichen.

Liegenschaft Nr.  

Formular 7

Rückseite:

Der Pauschalabzug kann nur
für private Liegenschaften, die
ganz oder vorwiegend Wohn -
zwecken dienen, geltend
gemacht werden.

Es sind nur die eigentlichen
Unterhaltskosten abzugsfähig,
wertvermehrende Aufwen -
dungen sind nicht abzugsfähig
(siehe Wegleitung).

Der /die Steuerpflichtige: Reg.-Nr.

Die Ehefrau:

Pro Liegenschaft ist ein separates Formular zu verwenden. Beachten Sie bitte die Hinweise in der Wegleitung.

Einfamilienhaus 

Einfamilienhaus mit
Einlieger wohnung

Villa / Landhaus

Ferien-/ Wochen endhaus

2-Familienhaus

3- bis 4-Familienhaus

Mehrfamilienhaus

Wohn- und Geschäfts haus

Geschäftshaus

Stockwerkeigentum
Wohnen

Stockwerkeigentum
Geschäft

Garage, Autoeinstellhalle

Nebenbaute

Bauland

Landparzelle (Wiese / Wald)

Landwirtschaftliche/s
Liegenschaft /Gewerbe

07.01

A. Angaben zur Liegenschaft / Steuerwert

Steuerwert in Fr. (A)

Dieser ist hier auch zu deklarieren, wenn die Liegenschaft am 31. Dezember 2010 nicht mehr in Ihrem Besitz war.

Wenn die Liegenschaft am 31. Dezember noch in Ihrem Besitz war:
Bei einer Liegenschaft:        Übertrag in die Steuererklärung Seite 4 Ziffer 31..

Bei mehr als einer Liegenschaft: Übertrag in die Spalte (A) des Formulars 7Z

Zugang, bzw. Wegfall der Liegenschaft im Jahr 2011

Nur ausfüllen, wenn das Ereignis innerhalb der Steuerperiode stattgefunden hat.

Datum des Zugangs: Grund: Datum des Wegfalls:                Grund:

Kauf Verkauf

Schenkung Schenkung

Erbschaft

B. Erträge

Eigenmietwert

a. Mietwert der eigenen Wohnung oder Liegenschaft inkl. Garage

(Eigenmietwert): abzüglich 10% –

Erträge Fremdnutzung und Leistungen Dritter

b. Miet- und Pachtzinsen bei Fremdnutzung

Wohnungen, Zimmer (ohne Heiz- und Warmwasserkosten)

Garagen und Autoabstellplätze

c. Geschäfts- und Büroräume

d. Leistungen Dritter

Arten:

Total Erträge (B) 

Bei einer Liegenschaft:        Übertrag in die Steuererklärung Seite 2 Ziffer 5.1.  
Bei mehr als einer Liegenschaft: Übertrag in die Spalte (B) des Formulars 7Z

C. Unterhalts- und Verwaltungskosten

Pauschalabzug der Erträge (B) gemäss Wegleitung (C1)

Bei einer Liegenschaft:        Übertrag in die Steuererklärung Seite 3 Ziffer 15.  
Bei mehr als einer Liegenschaft: Übertrag in die Spalte (C1) des Formulars 7Z

Tatsächliche Kosten

selbst genutzt

fremd genutzt

gemischt genutzt

Anteil Steuerpflichtige/r: 

Anteil Ehefrau:

Nutzung:

Gemeinde

Kanton/Staat:

Adresse:

Alter der Liegenschaft:

Grundstück-
Nummer:

790

792

794

700

703

702

2011
Fr.

▲

2011

anrechenbarer
Mietwert

Massgebender
Eigenmietwert
Ein Abzug von 10 % kann nur
für die am Wohnort dauernd
selbstbewohnte Liegenschaft
geltend gemacht werden.

Der Mietwert von landwirt-
schaftlichen Liegenschaften
und von Zweit- und Ferien-
wohnungen wird nicht herab-
gesetzt.

Liegenschaftenrechnung
Wird eine solche geführt, 
kann das Total der Erträge
durch Fremdnutzung direkt
in die Hauptspalte einge-
setzt werden.

▲M
ust

er
 

.

 

4 0 0 0 0

825 000

8 0 0 0
1 2 0 0 0

1 0 0 0
6 1 0 0 0 6 1 0 0 0

6 1 0 0 0

Gallusser Gallus

Gallusser-Muster Maria

1000015

Herisau 1 / 2

AR 1 / 2 

Kasernenstr. 200

11679

43 Jahre

3

Mobilfunkantenne

Ausfüllen der Formulare Liegenschaften
(Formulare 7 und 7Z)

Es gilt der Grundsatz, dass pro Liegenschaft ein separates Formular zur Deklara tion
des Steuerwertes, der Erträge sowie der Unterhalts- und Verwaltungskosten zu ver-
wenden ist. Dabei sind die folgenden Regeln zu beachten:

■ Bei Besitz einer einzigen Liegenschaft ist nur das Formular 7 auszufüllen. Die
Ergebnisse können anschliessend direkt in die jeweiligen Ziffern der
Steuererklärung übertragen werden.

Musterbeispiel
Das Ehepaar Gallusser
wohnt im Eigenheim in
Waldstatt (Liegenschaft Nr. 1)
und besitzt drei weitere
Liegenschaften. Dazu gehört
ein vermietetes Wohn- und
Geschäftshaus in Herisau,
das den Eheleuten Gallusser
je zur Hälfte gehört. Diese
Liegenschaft wird als Nr. 3
auf dem Ergänzungsblatt
Formular 7Z deklariert.

Der Steuerwert ist – insbe-
sondere wegen eines allfällig
noch bestehenden Besteue  -
r ungsanspruchs anderer
Kantone – auch dann auf
dem Formular 7 anzugeben,
wenn die Liegenschaft am 
31. Dezember 2011 nicht
mehr in Ihrem Besitz war. Es
erfolgt jedoch kein Übertrag
in die Steuererklärung, bzw.
in das Formular 7Z.

Die in diesem Muster ver-
wendeten Angaben sind fiktiv
und können nicht für die 
Deklaration übernommen
werden.
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702700

Zusammenzug aller Liegenschaften

Appenzell A.Rh.

Formular 7Z

Der /die Steuerpflichtige: Reg.-Nr.

Die Ehefrau:

Bei Besitz von mehr als einer Liegenschaft sind die einzelnen Ergebnisse je Liegenschaft von den Formularen 7 in 
dieses Formular zu übertragen. 
Die einzelnen Totale sind anschliessend in die jeweiligen Ziffern der Steuererklärung zu übertragen.

Wir empfehlen die gleiche
Reihen folge der Liegen -
schaf ten wie in Ihrer letzten
Steuererklärung.

Hertrag von Formularen 7

Hertrag von weiteren Ergänzungsblättern

Total 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

zu übertragen in die Steuererklärung              Seite 4 Ziffer 31 Seite 2 Ziffer 5.1 Seite 3 Ziffer 15

704 706

➥

2010

Nr. Gemeinde und Kanton Grundstück- Steuerwert am Erträge 2010 Unterhalts- und Verwaltungskosten 2010
bzw. Staat Nummer 31. Dezember 2010

Pauschalabzug Tatsächliche Kosten
Fr. Fr. Fr. Fr.

(A) (B) (C1) (C2)

07.11

702700

Zusammenzug aller Liegenschaften

Appenzell A.Rh.

Formular 7Z

Der /die Steuerpflichtige: Reg.-Nr.

Die Ehefrau:

Bei Besitz von mehr als einer Liegenschaft sind die einzelnen Ergebnisse je Liegenschaft von den Formularen 7 in 
dieses Formular zu übertragen. 
Die einzelnen Totale sind anschliessend in die jeweiligen Ziffern der Steuererklärung zu übertragen.

Wir empfehlen die gleiche
Reihen folge der Liegen -
schaf ten wie in Ihrer letzten
Steuererklärung.

Hertrag von Formularen 7

Hertrag von weiteren Ergänzungsblättern

Total 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

zu übertragen in die Steuererklärung              Seite 4 Ziffer 31 Seite 2 Ziffer 5.1 Seite 3 Ziffer 15

704 706

➥

2011

Nr. Gemeinde und Kanton Grundstück- Steuerwert am Erträge 2011 Unterhalts- und Verwaltungskosten 2011
bzw. Staat Nummer 31. Dezember 2011

Pauschalabzug Tatsächliche Kosten
Fr. Fr. Fr. Fr.

(A) (B) (C1) (C2)

07.11

3 0 0 0 0 0
2 4 0 0 0 0
8 2 5 0 0 0

9 6 0 0 0

1 3 5 0 0
1 2 9 6 0
6 1 0 0 0

8 2 1 8

2 7 0 0

1 6 4 4

8 4 3 5
1 9 2 1 5

Gallusser Gallus

Gallusser-Muster Maria

1000015

2 7 6 5 0
4 3 4 4

3 1 9 9 4

4 3 4 4

1 4 6 1 0 0 0 9 5 6 7 8

Waldstatt AR C4689

St.Gallen SG W5105

Herisau AR 11679

Arosa GR 22648

M
ust

er

lar 7

war.

ffer 31..

lars 7Z

ffer 5.1.  
ulars 7Z

iffer 15.  
ulars 7Z

tzt

utzt

enutzt

11

0 0 0
0 0 0

■ Bei mehr als einer Liegenschaft:
Pro Liegenschaft ist je ein Formular 7 auszufüllen. Die ermittelten Totale sind
zu übertragen auf das Formular 7 Z. Der Eintrag hat auf jener Zeile zu erfol -
g  en, die der vom Steuerpflichtigen gewählten Liegenschaften-Nummer ent-
spricht. Die Gesamtergebnisse können anschliessend in die jeweiligen Ziffern
der Steuererklärung übertragen werden.

Für jede Liegenschaft ist je
ein Formular 7 zu verwen -
den. Die Totale sind auf das
Formular 7 Z zu übertragen,
soweit möglich in der glei-
chen Reihenfolge wie bei der
letzten Steuererklärung.
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■ Nachdem die Werte aller Liegenschaften auf dem Formular 7 Z erfasst sind, ist das
Total der einzelnen Spalten zu ermitteln und in die jeweiligen Ziffern der
Steuererklärung zu übertragen.



Angaben zur Liegenschaft / Steuerwert

In der linken Spalte des Formulars 7 ist zunächst die Art der Liegenschaft anzukreu-
zen. Zur genauen Bezeichnung der Liegenschaft ist nebst der Lage (Gemeinde,
Kanton/Staat, Adresse) auch die Grundstück-Nummer anzugeben. Diese kann der
amtlichen Schätzung entnommen werden. Im weiteren sind die Anteile des/der
Steuerpflichtigen und der Ehefrau (z.B. 1/1, 1/2), das Kauf- bzw. Verkaufsdatum
sowie das Alter der Liegenschaft (bei älteren Liegenschaften genügt eine Schätzung
des Alters) anzugeben. Auch ist die Nut zungs art anzukreuzen.

Der Steuerwert der im Kanton Appenzell A.Rh. gelegenen Grundstücke bestimmt
sich nach der amtlichen Verkehrs- oder Ertragswertschätzung und entspricht dem
mittleren Preis, zu dem Grundstücke gleicher oder ähnlicher Grösse, Lage und
Beschaffenheit in der betreffenden Gegend veräussert werden.

Der massgebliche Steuerwert wird vom Grundbuchamt eröffnet. In anderen Kan -
tonen gelegene Grundstücke sind mit dem entsprechenden Steuerwert (Verkehrs-
bzw. Ertragswert), im Ausland gelegene Grundstücke mit dem mutmasslichen
Verkehrswert anzugeben. Bei Neu- und Anbauten, für die noch keine amtliche
Verkehrswertschätzung besteht, erfolgt ein Zuschlag zur geltenden amtlichen
Verkehrswertschätzung im Ausmass von 80 Prozent der Neu- oder Anbaukosten.

Erträge

Zum steuerbaren Mietertrag gehören die Miet- und Pachtzinsen bei Fremd nut zung
von:

a) Wohnungen und Zimmern sowie Garagen und Autoabstellplätzen (ohne Heiz-
und Warmwasserkosten);

b) Geschäfts- und Büroräumen.
Steuerbar sind die Mietzinseinnahmen einschliesslich des Betrages der dem
Haus wart oder Hausverwalter als Arbeitsentgelt gewährten Mietzin s reduktion
sowie alle Vergütungen der Mieter für Nebenkosten, ausgenommen die
Zahlungen für Heizung, Warmwasser und Reinigung von Treppen haus und
Vorplatz, soweit sie die tatsächlichen Auslagen des Vermieters nicht übersteigen.
Sind die Ent schädigungen für Heizung, Warmwasser und Reinigung vertraglich
im Mietzins inbegriffen, so können die tatsächlichen Auslagen im Abschnitt 
«C. Unterhalts- und Verwaltungskosten» deklariert werden.

c) Der Mietwert selbstgenutzter Liegenschaften bestimmt sich nach den tatsäch-
lich bezahlten Mieterträgen vergleichbarer Objekte in gleicher Lage. Die Ver -
gleichs methode dürfte am ehesten für Eigentumswohnungen und Reihen ein -
familien häuser Anwendung finden. Eine einzige Liegenschaft kann für den
Nachweis eines marktgemässen Mietwertes nicht herangezogen werden.

Vor allem bei Einfamilienhäusern fehlen oft Vergleichsobjekte. In diesen Fällen
beträgt die Eigenmiete in der Regel 3,5 bis 5,0 Prozent der amtlichen Verkehrs -
wertschätzung. Für Neu- und Anbauten oder für andere wertvermehrende
Investitionen, die noch nicht in einer amtlichen Verkehrswertschätzung erfasst
sind, erfolgt ein angemessener Zuschlag zum geltenden amtlichen Verkehrswert;
von 40 bis 80 Prozent der Aufwendungen. Betreffend Festsetzung der Mietwerte
für selbstgenutzte Liegenschaften ist die Weisung der Staatssteuerkommission
zu beachten (www.ar.ch / steuerverwaltung).

Für Liegenschaften mit Schätzungsdatum ab dem 01.01.2011 wird der gemäss
Ziffer 3 der Weisung der Staatssteuerkommission berechnete Bruttomietwert um
10 Prozent reduziert. 

Der Mietwert von landwirtschaftlichen Liegenschaften und von Zweit- und
Ferienwohnungen wird nicht herabgesetzt (Art. 11 Abs. 3 StV)

d) Zu den Erträgen aus Liegenschaften gehören auch die Leistungen Dritter wie die
Zinszuschüsse von Bund, Kanton und Gemeinde aufgrund der Erlasse über die
Massnahmen der Wohneigentumsförderung sowie allfällige Subven tionen /För-
derbeiträge und Versicherungsleistungen.

e) Wird für die Liegenschaft eine separate Liegenschaftenrechnung geführt, so
kann das Total der Erträge unter lit. e eingesetzt werden. Die Liegenschaften -
rechnung ist beizulegen.

Der massgebende Eigenmiet-
wert des vom Steuerpflichti-
gen an seinem Wohnort dau-
ernd selbstbewohnten Eigen-
heims (Erstwohnung) wird
um 10 Prozent herabgesetzt.
Dieser Abzug ist im Formu-
lar 7 geltend zu machen.

Berechnung Eigenmietwert
Liegenschaften mit einem
Steuerwert bis Fr. 250’000.–
5 Prozent, max. Fr. 11’875.–

Liegenschaften mit einem
Steuerwert bis Fr. 500’000.–
4,5 Prozent, min. Fr. 11’875.–;
max. Fr. 21’250.–

Liegenschaften mit einem
Steuerwert bis Fr. 750’000.–
4 Prozent, min. Fr. 21’250.–;
max. Fr. 28’125.–

Liegenschaften mit einem
Steuerwert über Fr. 750’000.–
3,5 Prozent, min. Fr. 28’125.–

A.

B.
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Unterhalts- und Verwaltungskosten

Zu den Unterhalts- und Verwaltungskosten privater Liegenschaften gehören:

■ die Instandhaltungskosten;

■ die Instandstellungskosten;

■ die Ersatzbeschaffungskosten;

■ die Betriebs- und Verwaltungskosten;

■ die Kosten denkmalpflegerischer Arbeiten;

■ die Energiespar- und Umweltschutzinvestitionen.

1) Instandhaltungskosten
Diese Auslagen umfassen die üblichen Ausbesserungsarbeiten und anfallenden
Reparaturen, welche zur Erhaltung der Liegenschaft in gebrauchsfähigem
Zustand beitragen (Reparaturen an bauseitigen Einrichtungsgegen stän den wie
Heizung und Rollläden, Maler- und Tapezierarbeiten usw.).

2) Instandstellungskosten
Als Instandstellungskosten gelten die Aufwendungen, welche über die laufen-
den Ausbesserungen und Reparaturen hinaus für Arbeiten erbracht werden
müssen, um die liegenschaftlichen Werte auch auf die Dauer erhalten zu kön-
nen. Hierunter fallen die eigentlichen Renovationen (Dach- und Fassa den -
 sanierungen, Entfeuchtungen usw.).

3) Ersatzbeschaffungskosten
Diese Kosten beziehen sich auf Einrichtungsgegenstände liegenschaftlicher
Natur, die unbrauchbar geworden oder technisch überholt sind (Ersatz der
Kamin- und Heizungsanlage, der Waschmaschine, der Kücheneinrichtung usw.).

4) Betriebs- und Verwaltungskosten
Die anfallenden Betriebs- und Verwaltungskosten sind grundsätzlich abziehbar.
Nicht abzugsberechtigt sind Ausgaben, die eine Wertvermehrung der Liegen -
schaft bewirken. Dazu gehören insbesondere Baubeiträge an die Kanalisation
und Gewässerschutzanlagen sowie Bauperimeter für Strassen und Erschliessung.

Die Betriebs- und Verwaltungskosten können bei Eigengebrauch oder bei
Vermietung bzw. Verpachtung im Einzelnen wie folgt in Abzug gebracht wer-
den:

■ bei Eigengebrauch
Abziehbar sind Auslagen, die unabhängig von der Nutzung anfallen, d.h.
sich bereits aus dem Besitz ergeben, namentlich:

■ allfällige Unterhaltsperimeter;

■ die Wartungsarbeiten an liegenschaftlichen Einrichtungen (z.B.
Heizung);

■ die Prämien für die Brand-, Wasserschaden-, Glas- und Gebäudehaft -
pflicht versicherungen;

■ die periodisch anfallenden Grundgebühren für Wasser-, Gas- und
Stromanschluss sowie für den Anschluss an eine Fernheizung.

Nicht abziehbar sind die Verbrauchskosten für Wasser, Gas und Strom, die
Heiz- und Warmwasser-Kosten der eigenen oder fremden Anlage (z.B. Fern -
heizung), die in der Regel vom Wasserverbrauch abhängigen Gewässer -
schutz  beiträge (Abwassergebühren) sowie die Kehrichtent sorgungs -
gebühren. Diese Kosten wurden bei der Festsetzung des Mietwertes nicht
berücksichtigt und gelten als nicht abzugsfähige Lebenshaltungskosten.

C.

Nicht abziehbar sind die
Aufwendungen für bauliche
Verbesserungen, die nicht
oder nicht nur der Erhaltung
der Liegenschaft und deren
Nutzungsmöglichkeit dienen,
sondern zusätzlich deren
Anlagewert erhöhen (wert-
vermehrende Aufwendungen).
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■ bei Vermietung und Verpachtung
Abzugsfähig sind alle Aufwendungen des Eigentümers, soweit sie nicht
auf die Mieter überwälzt werden. Als abziehbare Auslagen fallen insbe-
sondere in Betracht:

■ die Kosten für die Heizung einschliesslich Kaminreinigung und
Unterhalt der Heizungsanlage, des Warmwassers, die Reinigung und
Beleuchtung, soweit sie im steuerlich erfassten Mietzins (vgl.
Abschnitt «B. Erträge») enthalten sind;

■ die Wasserzinsen, die Gewässerschutzbeiträge und die Kehrichtent -
sor gungs gebühren, soweit dafür der Grundeigentümer aufkommt;

■ die Unterhaltsperimeter, die Grundsteuer und die Prämien für Sach -
ver  sicherungen.

5) Kosten denkmalpflegerischer Arbeiten
Die Kosten denkmalpflegerischer Arbeiten, die aufgrund gesetzlicher
Vorschriften, im Einvernehmen mit den Behörden oder auf deren Anordnung
hin vorgenommen wurden, können als Unterhaltskosten in Abzug gebracht wer-
den. Subventionen von Bund, Kanton und Gemeinde sind davon abzuziehen.

6) Energiespar- und Umweltschutzinvestitionen
Investitionen, die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen, sind den
Unterhaltskosten gleichgestellt, soweit sie bei der direkten Bundessteuer abziehbar
sind (siehe Weisung der Staatssteuerkommission «Steuerliche Behandlung des Lie-
genschaftsunterhaltes»).

7) Liegenschaftsunterhaltskosten bei neuerworbenen Liegenschaften
Die Dumont-Praxis wird seit der Steuerperiode 2009 nicht mehr angewandt.
Kosten, die eine steuerpflichtige Person zur Instandstellung einer neuerworbenen
Liegenschaft nach Anschaffung aufwenden muss, gelten als Unterhaltskosten,
sofern sie keine Wertvermehrung der Liegenschaft begründen (siehe Weisung 
der Staatssteuerkommission «Steuerliche Behandlung des Liegenschaftsunter-
haltes»).

Bei Stockwerkeigentum können als tatsächliche Kosten die eigenen und anteilmäs-
sigen Aufwendungen für Unterhalt und Verwaltung (abzüglich allfällige Heiz-,
Warmwasser- und Stromkosten) abgezogen werden. Hierbei werden in der Regel
auch die Einlagen in den Reparatur- und Erneuerungsfonds als Unterhaltskosten
anerkannt, sofern die Fondsmittel nur zur Begleichung von Unterhaltskosten an den
Gemeinschaftsanlagen (Reparaturen und Erneuerungen ohne wertvermehrenden
Anteil) verwendet werden und sie dem Steuer pflichtigen unwiderruflich entzogen
sind. Im Übrigen gelten die Be stimmungen gemäss Ziff. 1 bis 6 sinngemäss.

Wird für die Liegenschaft eine separate Liegenschaftenrechnung geführt, so kann
das Total der tatsächlichen Unterhalts- und Verwaltungskosten beim Feld «C2» ein-
gesetzt werden. Die Liegenschaftenrechnung ist beizulegen.

Für Liegenschaften des Privatvermögens, die nicht überwiegend von Dritten
geschäftlich genutzt werden, kann anstelle der tatsächlichen Unterhalts- und
Verwaltungskosten ein Pauschalabzug geltend gemacht werden, sofern der jährliche
Bruttomietertrag des gesamten Liegenschaftsbesitzes Fr. 100’000.– nicht übersteigt.
Es gelten folgende Pauschalabzüge:

Alter des Gebäudes: Höhe des Pauschalabzuges:

Bis 10 Jahre 10 % des Bruttomietertrages

Über 10 Jahre 20 % des Bruttomietertrages

Die steuerpflichtige Person kann in jeder Veranlagungsperiode zwischen dem
Pauschalabzug und dem Abzug der tatsächlichen Kosten wählen. Das Wahlrecht ist
für jedes einzelne Gebäude gegeben.

Für private Liegenschaften,
die ganz oder vorwiegend
Wohnzwecken dienen, kann
anstelle der tatsächlichen
Unterhalts- und Verwaltungs -
kosten eine Pauschale von 10
bzw. 20 Prozent des steuer-
lich massgebenden
Bruttomiet ertrages oder des
steuerlich angerechneten
Eigenmiet wertes in Abzug
gebracht werden. Die
Pauschale um fasst alle
Aufwendungen inkl. Kosten
denkmalpflegerischer
Arbeiten.

Das Alter der Liegenschaft
bestimmt sich nach dem für
die Steuerperiode massge-
benden Stichtag für die
Vermögenssteuer.
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Nicht als Strafe gilt die
Ermessensveranlagung,
die bei Verletzung von
Verfahrenspflichten vorge-
nommen werden kann. Die
Nichteinreichung der Steuer -
erklärung und weiterer
Unterlagen kann jedoch mit
Bussen bestraft werden.

Die Selbstanzeige von bisher
unversteuertem Einkommen
und Vermögen ist straffrei.

Im Jahr 2012 werden die
Steuern für das Jahr 2011
definitiv (aufgrund der
Steuererklärung 2011) 
und die Steuern für das Jahr
2012 vorläufig in Rechnung
gestellt.
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Strafbestimmungen
Die Strafbestimmungen des Steuergesetzes umfassen die Verletzung von Verfah -
rens pflichten, die Steuerhinterziehung und den Steuerbetrug. Insbesondere wird
darauf hingewiesen, dass

a) die trotz Mahnung nicht fristgemässe Einreichung der Steuererklärung samt
Beilagen sowie weiterer, für die Veranlagung notwendiger Unterlagen  mit einer
Busse gemäss Weisung der Staatssteuerkommission bestraft wird;

b) die vollendete Steuerhinterziehung, bei der eine Veranlagung unterbleibt oder
eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, mit einer Busse bestraft wird,
die in der Regel das Einfache der hinterzogenen Steuer beträgt;

c) die versuchte Steuerhinterziehung (unvollständige Angabe der Einkünfte,
falsche Angaben usw.) mit einer Busse, die zwei Drittel derjenigen gemäss lit. b
ausmacht, bestraft wird;

d) der Steuerbetrug (u.a. Einreichung gefälschter, verfälschter oder inhaltlich
unwahrer Urkunden wie Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrechnungen oder
Lohnausweise) mit Gefängnis oder mit Busse bis zu Fr. 30'000.– bestraft wird,
wobei die Bestrafung wegen Steuerhinterziehung vorbehalten bleibt.

Bei erstmaliger Selbstanzeige von nicht versteuertem Einkommen und Vermögen
nach dem 1. Januar 2011 bleiben die steuerpflichtigen Personen straffrei, wenn sie
sich um die vollständige Festsetzung und Bezahlung der Nachsteuern bemühen.

Eine Selbstanzeige ist in der Steuererklärung oder in einer Beilage klar zu kenn-
zeichnen, z.B. mit dem Vermerk bei der entsprechenden Position: «Selbstanzeige,
bisher nicht versteuert». Die Selbstanzeige von bisher nicht versteuertem bewegli-
chem Vermögen (einschliesslich der entsprechenden Erträge) kann im Wertschriften-
und Guthabenverzeichnis (Formular 2) erfolgen. 

Das Recht der direkten Bundessteuer kennt vergleichbare Strafbestimmungen.

Direkte Bundessteuer
Die Steuererklärung 2011 dient gleichzeitig als Grundlage für die Veranlagung der
direkten Bundessteuer 2011, welche jedoch keine Vermögenssteuer für natürliche
Personen kennt.

Soweit bei der Einkommenssteuer für die direkte Bundessteuer Abweichungen
gegenüber den Staats- und Gemeindesteuern zu beachten sind, werden die erfor-
derlichen Anpassungen durch die Steuerbehörde automatisch vorgenommen. 

Steuerbezug
Der Bezug der Einkommens- und Vermögenssteuer für Staat (Kanton) und Gemeinde
sowie die direkte Bundessteuer erfolgt durch die Kantonale Steuerverwaltung.

Im System der Gegenwartsbemessung können die Steuern für das laufende Jahr
zunächst nur vorläufig in Rechnung gestellt werden. Erst im folgenden Jahr erfolgt
die definitive Rechnungstellung (Schlussrechnung) nach Massgabe der Veranlagung
aufgrund der Steuererklärung mit dem Einkommen des vergangenen Jahres und
dem Vermögen am Ende des vergangenen Jahres. 



Die Höhe der vorläufigen Rechnung 2012

Sofern die Höhe der vorläufigen Rechnung den zu erwartenden tatsächlichen
Einkommens- und Vermögensverhältnissen entspricht, können sowohl hohe
Nachzahlungen als auch Rückerstattungen vermieden werden. Zudem wirkt sich die
Höhe der Ratenzahlungen aufgrund der vorläufigen Steuerrechnung auch auf den
positiven Ausgleichszins aus. Da Sie Ihre tatsächlichen Einkommens- und
Vermögensverhältnisse am besten kennen, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, bei
starken Abweichungen der effektiven Verhältnisse zur vorläufigen Steuerrechnung,
eine neue Rechnung zu beantragen.

Dem Ausgleichszins kommt somit eine wichtige Funktion im Hinblick auf eine
Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen beim Bezug von Steuern zu. Der Zins satz
für positive und negative Ausgleichszinsen wird durch den Regierungsrat festgelegt
und beträgt einheitlich 1,5 Prozent.

Schlussrechnung (Definitive Rechnung) für die Steuerperiode 2011

Aufgrund der Steuererklärung 2011 wird die Veranlagung der Einkommens- und
Vermögenssteuer für das Steuerjahr 2011 vorgenommen. Auf dieser Grundlage
erfolgt eine Schlussrechnung. Bei dieser werden die Steuern, die bis anhin aufgrund
einer vorläufigen Rechnung bereits bezahlt wurden, angerechnet und die
Ausgleichszinsen berechnet. Die Zahlungsfrist für die Schlussrechnung beträgt 30
Tage. Nach Ablauf dieser Frist besteht eine Verzugszinspflicht.

Die Verrechnungssteuer

Das Verrechnungssteuerguthaben wird als Teilzahlung in der Schlussrechnung mit
den Staats- und Gemeindesteuern im entsprechenden Steuerjahr verrechnet. In der
Ausgleichszinsabrechnung wird das Verrechnungssteuerguthaben ab dem 31. Tag
nach Einreichung des Rückerstattungsantrages als Zahlung betrachtet.

Steuertarife

Die Einkommenssteuer wird gemäss Artikel 39 des Steuergesetzes berechnet. Dabei
wird unterschieden zwischen einem Tarif für Verheiratete (V) und einem Tarif für
Alleinstehende (A). Bei der anhand des Steuergesetzes berechneten Steuer handelt
es sich um die einfache Steuer, die mit dem Steuerfuss des Kantons, der
Wohngemeinde und der Kirche multipliziert werden muss, um den effektiven
Jahressteuerbetrag zu erhalten. Restbeträge von weniger als Fr. 100.– fallen bei der
Festsetzung des steuerbaren Einkommens ausser Betracht. Der Tarif wird nach den
Verhältnissen am Ende der Steuerperiode bzw. am Ende der Steuerpflicht festgelegt.

Die Vermögenssteuer wird gemäss Artikel 52 des Steuergesetzes berechnet. Für
Vermögen bis Fr. 250’000.– beträgt die einfache Steuer 0,50 Promille und für
Vermögen über Fr. 250’000.– beträgt die einfache Steuer 0,55 Promille. Restbeträge
von weniger als Fr. 1’000.– fallen für die Steuerberechnung ausser Betracht.

Es besteht die Möglichkeit, im Internet unter www.ar.ch/steuerverwaltung eine
detaillierte Gesamtsteuerbelastung sowohl für das Einkommen als auch für das
Vermögen berechnen zu lassen.

Auf jeder Zahlung wird ein
Ausgleichszins gutgeschrie-
ben. Anderseits wird auf dem
schliesslich veranlagten
Steuerbetrag ab dem Verfall -
tag ein Ausgleichszins  be -
lastet. Verfalltag bei ganz -
jähriger Steuerpflicht ist der
30. Juni.

Zu viel bezahlte Steuerbeträge
werden samt Zins zurücker-
stattet. Umgekehrt werden die
steuerpflichtigen Personen
für zu wenig bezahlte
Steuerbeträge zinspflichtig.

Gesuche um Stundung oder
Erlass sind schriftlich und
begründet innerhalb der
Zahlungsfrist an die
Kantonale Steuerverwaltung,
Abteilung Bezug, einzurei-
chen.
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Eine Berechnung der Steuer
kann auch über das Internet
unter www.ar.ch/steuerver -
waltung vorgenommen werden.
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Auszug aus dem Tarif für die Einkommenssteuer (einfache Steuer)

A Alleinstehendeeee V Verheirateteee e A Alleinstehendeeee V Verheiratete eee

Steuer- Einfache Grenz- Steuer- Einfache Grenz- Steuer- Steuer- Einfache Grenz- Steuer- Einfache Grenz- Steuer-
pflichtiges Steuer steuer belastung Steuer steuer belastung pflichtiges Steuer steuer belastung Steuer steuer belastung

Einkommen in Fr. in % in % in Fr. in % in % Einkommen in Fr. in % in % in Fr. in % in %
in Fr. in Fr.

8.100 0,60 0,0074 -- -- 65.100 1.218,60 1,8719 877,50 1,3479
9.000 6,00 0,6 0,0667 -- -- 66.000 1.242,00 1,8818 900,00 1,3636
9.500 9,00 0,0947 -- -- 67.000 1.268,00 1,8925 925,00 1,3806
9.600 10,00 0,1042 -- -- 68.000 1.294,00 2,6 1,9029 950,00 1,3971

10.000 14,00 1,0 0.1400 -- -- 69.000 1.320,00 1,9130 975,00 1,4130
11.000 24,00 0,2182 -- -- 70.000 1.346,00 1,9229 1.000,00 1,4286
11.100 25,50 0,2297 -- 0,0 -- 71.000 1.372,00 1,9324 1.025,00 1,4437
12.000 39,00 0,4154 -- -- 71.100 1.374,70 1,9335 1.027,50 1,4451
13.000 54,00 1,5 0,4500 -- -- 72.000 1.399,00 1,9431 1.050,00 1,4583
14.000 69,00 0,4929 -- -- 73.000 1.426,00 1,9534 1.075,00 1,4726
15.000 84,00 0,5600 -- -- 74.000 1.453,00 1,9635 1.100,00 1,4865
15.100 85,80 0,5682 -- -- 75.000 1.480,00 1,9733 1.125,00 1,5000
16.000 102,00 0,6375 -- -- 76.000 1.507,00 1,9829 1.150,00 2,5 1,5132
16.100 103,80 0,6447 0,50 0,0031 77.000 1.534,00 1,9922 1.175,00 1,5260
17.000 120,00 0,7059 5,00 0,5 0,0294 78.000 1.561,00 2,0013 1.200,00 1,5385
18.000 138,00 0,7667 10,00 0,0556 79.000 1.588,00 2,7 2,0101 1.225,00 1,5506
18.100 139,80 0,7724 10,90 0,0602 80.000 1.615,00 2,0187 1.250,00 1,5625
19.000 156,00 0,8211 19,00 0,1000 81.000 1.642,00 2,0272 1.275,00 1,5741
20.000 174,00 0,8700 28,00 0,9 0,1400 82.000 1.669,00 2,0354 1.300,00 1,5854
21.000 192,00 1,8 0,9143 37,00 0,1762 83.000 1.696,00 2,0434 1.325,00 1,5964
21.100 193,80 0,9185 38,40 0,1820 84.000 1.723,00 2,0512 1.350,00 1,6071
22.000 210,00 0,9545 51,00 0,2318 85.000 1.750,00 2,0588 1.375,00 1,6176
23.000 228,00 0,9913 65,00 1,4 0,2826 85.100 1.752,80 2,0597 1.377,70 1,6189
24.000 246,00 1,0250 79,00 0,3292 86.000 1.778,00 2,0674 1.402,00 1,6302
25.000 264,00 1,0560 93,00 0,3720 87.000 1.806,00 2,0759 1.429,00 1,6425
26.000 282,00 1,0846 107,00 0,4115 88.000 1.834,00 2,0841 1.456,00 1,6545
26.100 284,20 1,0889 108,70 0,4165 89.000 1.862,00 2,0921 1.483,00 1,6663
27.000 304,00 1,1259 124,00 0,4593 90.000 1.890,00 2,1000 1.510,00 1,6778
28.000 326,00 1,1643 141,00 0,5036 91.000 1.918,00 2,1077 1.537,00 1,6890
29.000 348,00 1,2000 158,00 0,5448 92.000 1.946,00 2,1152 1.564,00 1,7000
30.000 370,00 1,2333 175,00 1,7 0,5833 93.000 1.974,00 2,1226 1.591,00 2,7 1,7108
31.000 392,00 1,2645 192,00 0,6194 94.000 2.002,00 2,1298 1.618,00 1,7213
32.000 414,00 1,2938 209,00 0,6531 95.000 2.030,00 2,1368 1.645,00 1,7316
33.000 436,00 1,3212 226,00 0,6848 96.000 2.058,00 2,8 2,1437 1.672,00 1,7417
34.000 458,00 2,2 1,3471 243,00 0,7147 97.000 2.086,00 2,1505 1.699,00 1,7515
35.000 480,00 1,3714 260,00 0,7429 98.000 2.114,00 2,1571 1.726,00 1,7612
35.100 482,20 1,3738 261,90 0,7462 99.000 2.142,00 2,1636 1.753,00 1,7707
36.000 502,00 1,3944 279,00 0,7750 100.000 2.170,00 2,1700 1.780,00 1,7800
37.000 524,00 1,4162 298,00 0,8054 110.000 2.450,00 2,2273 2.050,00 1,8636
38.000 546,00 1,4368 317,00 0,8342 110.100 2.452,80 2,2278 2.052,80 1,8645
39.000 568,00 1,4564 336,00 0,8615 120.000 2.730,00 2,2750 2.330,00 1,9417
40.000 590,00 1,4750 355,00 0,8875 120.100 3.732,90 2,2755 2.332,80 1,9424
40.100 592,40 1,4773 356,90 0,8900 130.000 3.020,00 2,3231 2.610,00 2,8 2,0077
41.000 614,00 1,4976 374,00 1,9 0,9122 140.000 3.310,00 2,3643 2.890,00 2,0643
42.000 638,00 1,5190 393,00 0,9357 150.000 3.600,00 2,4000 3.170,00 2,1133
43.000 662,00 1,5395 412,00 0,9581 160.000 3.890,00 2,4313 3.450,00 2,1563
44.000 686,00 1,5591 431,00 0,9795 170.000 4.180,00 2,4588 3.730,00 2,1941
45.000 710,00 1,5778 450,00 1,0000 170.100 4.182,90 2,9 2,4591 3.732,90 2,1945
46.000 734,00 1,5957 469,00 1,0196 180.000 4.470,00 2,4833 4.020,00 2,2333
47.000 758,00 2,4 1,6128 488,00 1,0383 190.000 4.760,00 2,5053 4.310,00 2,2684
48.000 782,00 1,6292 507,00 1,0562 200.000 5.050,00 2,5250 4.600,00 2,3000
49.000 806,00 1,6449 526,00 1,0735 210.000 5.340,00 2,5429 4.890,00 2,3286
50.000 830,00 1,6600 545,00 1,0900 220.000 5.630,00 2,5591 5.180,00 2,3545
50.100 832,40 1,6615 547,20 1,0922 230.000 5.920,00 2,5739 5.470,00 2,3783
51.000 854,00 1,6745 567,00 1,1118 240.000 6.210,00 2,5875 5.760,00 2,4000
52.000 878,00 1,6885 589,00 1,1327 250.000 6.500,00 2,6000 6.050,00 2,4200
52.100 880,60 1,6902 591,20 1,1347 250.100 6.502,60 2,6000 6.052,90 2,4202
53.000 904,00 1,7057 611,00 1,1528 260.000 6.760,00 2,6000 6.340,00 2,9 2,4385
54.000 930,00 1,7222 633,00 1,1722 270.000 7.020,00 2,6000 6.630,00 2,4556
55.000 956,00 1,7382 655,00 1,1909 280.000 7.280,00 2,6000 6.920,00 2,4714
56.000 982,00 1,7536 677,00 1,2089 290.000 7.540,00 2,6000 7.210,00 2,4862
57.000 1.008,00 1,7684 699,00 2,2 1,2263 300.000 7.800,00 2.6 2,6000 7.500,00 2,5000
58.000 1.034,00 2,6 1,7828 721,00 1,2431 320.000 8.320,00 2,6000 8.080,00 2,5250
59.000 1.060,00 1,7966 743,00 1,2593 340.000 8.840,00 2,6000 8.660,00 2,5471
60.000 1.086,00 1,8100 765,00 1,2750 360.000 9.360,00 2,6000 9.240,00 2,5667
61.000 1.112,00 1,8230 787,00 1,2902 380.000 9.880,00 2,6000 9.820,00 2,5842
62.000 1.138,00 1,8355 809,00 1,3048 400.000 10.400,00 2,6000 10.400,00 2,6000
63.000 1.164,00 1,8476 831,00 1,3190 über 400.000 2,6 2,6000 2,6 2,6000
64.000 1.190,00 1,8594 853,00 1,3328
65.000 1.216,00 1,8708 875,00 1,3462
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Adressen, Telefonnummern und Informationen

Kantonale Steuerverwaltung
Gutenberg-Zentrum
9102 Herisau 2

Internet: www.ar.ch/steuerverwaltung
E-Mail: steuerverwaltung@ar.ch
Fax: 071 353 63 11

Veranlagungsfragen

Allgemeine Veranlagungsfragen: 071 353 63 21
E-Mail: steuerverwaltung@ar.ch

Steuerbezugsfragen

Fragen zur Rechnungsstellung: 071 353 62 98

Formularbestellungen und allgemeine Auskünfte

Fristverlängerungen: 071 353 62 99
Formularbestellung: 071 353 62 99
Telefonzentrale: 071 353 62 90

Schalter-Öffnungszeiten, Besprechungstermine

Montag bis Donnerstag
08.00 bis 11.30 Uhr / 13.30 bis 17.00 Uhr

Freitag
08.00 bis 11.30 Uhr / 13.30 bis 16.00 Uhr

Bei Voranmeldung sind Besprechungen zu anderen Zeiten möglich.


